
Herzlich willkommen zur  
1. Elternpflegschaftssitzung der Klasse 9 



1. Begrüßung in der Aula durch die Beauftragte für die Mittelstufenkoordination 
9/10 
 

2. Versetzungsregelungen / Erster Schulabschluss (ESA)  
 

3. Ausblick: Betriebspraktikum 
 

Mit den Klassenleitungen wird die Sitzung fortgesetzt: 

4. Informationen über die Schul-, Klassen- und Unterrichtssituation  
 

5. Wahl des/der Klassenpflegschaftsvorsitzenden und seines/ihres Vertreters 
 

6. Informationen zu Unterrichtsinhalten der Stufe 9  
 

7. Verschiedenes 

 

Tagesordnung 



Versetzungsregelungen 

§ 27  APO SI Besondere Versetzungsbestimmungen für das Gymnasium 

• Eine Schülerin oder ein Schüler wird auch dann in die Klassen 7 bis einschließlich der 
letzten Klasse der Sekundarstufe I und in die Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe versetzt, wenn die Leistungen entweder […] in den Fächern Deutsch, 
Mathematik, erste und zweite Fremdsprache in nicht mehr als einem Fach mangelhaft 
sind und die mangelhafte Leistung durch eine mindestens befriedigende Leistung in 
einem anderen Fach dieser Fächergruppe ausgeglichen wird oder 

§ 7 
(4) Ist die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers gefährdet, weil die Leistungen 
in einem Fach abweichend vom Halbjahreszeugnis nicht mehr ausreichen, gilt § 50 
Absatz 4 Schulgesetz NRW. Die Eltern werden spätestens zehn Wochen vor dem 
Versetzungstermin schriftlich benachrichtigt. Ist mit der Versetzung der Erwerb eines 
Abschlusses oder einer Berechtigung verbunden, werden bei der Entscheidung über 
die Versetzung und die Vergabe des Abschlusses oder der Berechtigung auch 
Minderleistungen berücksichtigt, die nicht abgemahnt worden sind. 





Am Ende der 9… 

 
• …. ist ein Wechsel der Schulform nicht mehr möglich! 

 

• Nach Klasse 9 erwerben die Schülerinnen und Schüler mit der Versetzung den 
sogenannten „Ersten Schulabschluss“  (ESA). Im Fall der Nichtversetzung erwirbt die 
Schülerin oder der Schüler diesen Abschluss, wenn sie oder er die Versetzungs-
anforderungen der Hauptschule erfüllt. 

 

• Nach der Jahrgangsstufe 10 wird der Mittlere Schulabschluss (MSA; FOR) vergeben. 
Im Rahmen der Zentralen Prüfung 10 (ZP10) werden die erworbenen Kompetenzen 
in Mathematik, Englisch und Deutsch geprüft. 

 



Ausblick Betriebspraktikum 

 
• 12.01. – 23.01.2026 

• Selbstständige Suche nach geeignetem Praktikumsplatz bis zum 3.11.2025 

• gute Erreichbarkeit  

• Umkreis von ca. 30 km, um Betreuung durch die Schule zu gewährleisten 

• gesonderter Antrag für weiter entfernte Betriebe 

• Ansprechpartner: Herr Heinrich 



Kennwort: GSGAG 

Verschiedenes  

Arbeitsgemeinschaften 
• Beginn nach den Herbstferien 
• Wahl über Iserv-Modul „Kurswahlen“ 
• Weitere Informationen über die Homepage (Unterricht – Organisation / AG-Bereich) 

und Elternbrief 



Verschiedenes 

• freiwilliges Sozialpraktikum 
     (Ansprechpartnerin Frau Hamachers-Dräger) 
 
 
• Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Jungen im 2. Halbjahr 
     Frau Schnieders (Schulsozialarbeit) 
 
• Wandertag (14.07.2025) 
 
• Landeselternschaft 



• Pflegschaftssitzungen in den Klassenräumen im Gebäude A. Alle Informationen 
dieser Präsentation finden Sie auch auf der Seite der Mittelstufe auf der 
Homepage des GSG 

https://www.gsg-stadtlohn.eu/unterricht-organisation/mittelstufe/das-profil/ 

 

 

 

So geht es nun weiter… 
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